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12. Nachwuchstagung „Höchstgerichte im Heiligen Römischen Reich – Stand und Perspektiven der
Forschung“

Die seit dem Jahr 1999 stattfindenden Nachwuchs-
tagungen des Netzwerks Reichsgerichtsbarkeit Netz-
werk Reichsgerichtsbarkeit (22.1.2014). zÃ¤hlen be-
reits seit geraumer Zeit zu den etablierten Foren der
aktuellen rechtshistorischen Forschung zur hÃ¶chsten
Gerichtsbarkeit im Alten Reich. Unter besonderer
BerÃ¼cksichtigung der UntersuchungsgegenstÃ¤nde
des nationalen wie internationalen wissenschaftlichen
Nachwuchses widmete sich die diesjÃ¤hrige Zusam-
menkunft in Wetzlar am 22. und 23. November 2013 der
Grundfrage nach Stand und Perspektiven der Forschun-
gen zu den HÃ¶chstgerichten des 15. bis 18. Jahrhun-
derts.

Und in der Tat bot sich nach mehr als einer Deka-
de intensivierten Forschens dieses Innehalten an einem
Punkt an, anwelchem sich die Perspektive auf die Reichs-
gerichtsbarkeit inzwischen erheblich erweitert hat und
neben der arrivierten, aber noch keinesfalls abgeschlos-
senen BeschÃ¤ftigung mit dem Reichskammergericht
(RKG) auch zunehmend mehr der Reichshofrat (RHR)
getreten ist. Als drittes Themenfeld gruppieren sich die
Ã¼brigen HÃ¶chstgerichte hinzu, zu denen das Rottwei-
ler Hofgericht, die kÃ¶niglichen bzw. kaiserlichen Land-
gerichte genauso gehÃ¶ren wie die zahlreichen Appella-
tionsgerichte. Alle drei GegenstÃ¤nde fÃ¼llen gemein-
sam den Inhalt des Begriffs der Reichsgerichtsbarkeit aus
und sind ganzheitlich zu fassen, um ein Gesamtbild des
hÃ¶chstgerichtlichen Wirkens zu zeichnen. Eine solche
Gesamtschau wird fortan nur mÃ¶glich sein, wenn Syn-
ergien zwischen den abgeschlossenen und noch laufen-

den Projekten aller drei Schwerpunktbereiche bewusst
hergestellt werden. Damit angesprochen ist ebenfalls der
Ansatz, den die Initiatoren der Tagung offensiv verfolg-
ten und neben Dissertations- und Habilitationsprojekten
erstmals in merklichem Umfang laufende Drittmittelpro-
jekte vorstellen lieÃen und diese frÃ¼hzeitig mit ihren
Fragestellungen und Resultaten einbezogen.

Dabei ist es unstrittig, dass der wissenschaftliche
Austausch Ã¼ber die HÃ¶chstgerichtsbarkeit in der
Vormoderne mit dem Anspruch, alle drei inhaltlichen
Teilbereiche zusammenzufÃ¼hren und darÃ¼ber hin-
aus Perspektiverweiterungen, zum Beispiel aus der Kir-
chenrechtsgeschichte, noch beizuordnen, mit beacht-
lichen Herausforderungen konfrontiert ist. Alle drei
Forschungsfelder weisen nÃ¤mlich einen ganz unter-
schiedlichen Arbeitsstand hinsichtlich ihrer Quellener-
schlieÃung auf. Zu Recht fÃ¼hrte Alexander Denz-
ler die zahlreichen Studien zur TÃ¤tigkeit des RKG
in den letzten Jahren auf die eingehende Bearbeitung
der Ã¼berlieferten AktenbestÃ¤nde zurÃ¼ck. Dennoch
steht die ErschlieÃung der Akten, welche sich in zahl-
reichen Archiven verstreut finden, erst in den nÃ¤chsten
Jahren vor ihrem Abschluss. Ein ganz anderer Arbeits-
stand ergibt sich dagegen fÃ¼r die Verzeichnisprojek-
te zum RHR. Ellen Franke informierte mit Verweis auf
das GÃ¶ttinger ErschlieÃungsprojekt der Reichshofrats-
akten, dass aus der materialreichen Ãberlieferung der
Judizialserie gegenwÃ¤rtig erst circa 5 Prozent der Be-
stÃ¤nde erschlossen sind. Seit den 1990er-Jahren habe
die Forschung zum RHR auch mit mehreren Qualifikati-
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onsarbeiten sukzessive gegenÃ¼ber dem RKG aufgeholt.
Allen beiden groÃen ErschlieÃungsprojekten steht die
groÃe Vielzahl der kleineren HÃ¶chstgerichte im Heili-
gen RÃ¶mischen Reich gegenÃ¼ber, zu denen zum Teil
einzelne deutlich Ã¤ltere Untersuchungen â so zum Hof-
gericht Rottweil â zwar vorliegen, aber zu aktualisieren
wÃ¤ren. Quellenkundliche ErschlieÃungen und Aufar-
beitungen sind hier in Ã¼berwiegendem MaÃe noch zu
leisten. FÃ¼r das kaiserliche Landgericht des Burggraf-
entums NÃ¼rnberg sind beispielsweise UrteilsbÃ¼cher
aus der gerichtlichen TÃ¤tigkeit in gutem Zustand
Ã¼berliefert, bleiben der rechtshistorischen, sozial- und
landesgeschichtlichen Forschung jedoch nur in archiva-
lischer Form zugÃ¤nglich. Nicht wesentlich anders ver-
hÃ¤lt es sich bei den frÃ¼hneuzeitlichen Appellations-
gerichten.

Alle drei Forschungsbereiche zur hÃ¶chsten Ge-
richtsbarkeit sehen sich aber auch mit der Aufgabe kon-
frontiert, die in verschiedenen institutionellen Struktu-
ren erarbeiteten Befunde stets neu zusammenzufÃ¼hren.
WÃ¤hrend der Kulminationspunkt der Aufarbeitung
der TÃ¤tigkeit des RKG nach wie vor die Gesellschaft
fÃ¼r Reichskammergerichtsforschungmit der von Anet-
te Baumann geleiteten Forschungsstelle in Wetzlar ist
Gesellschaft fÃ¼r Reichskammergerichtsforschung e.V.
(22.1.2014). , wird zum RHR einmal unter der Leitung von
Wolfgang Sellert durch die Akademie der Wissenschaf-
ten zu GÃ¶ttingen Die Akten des kaiserlichen Reichs-
hofrats, Akademie der Wissenschaften zu GÃ¶ttingen
in Zusammenarbeit mit dem Ãsterreichischen Staatsar-
chiv und der UniversitÃ¤t Wien (22.1.2014). , zum an-
deren aber auch durch die Projektgruppen der Abteilung
fÃ¼r Kelsen-Forschungen, Reichshofrat-Forschungen
und Edition vonGeschichtsquellen zumÃsterreichischen
Recht (KRGÃ) UniversitÃ¤t Wien, Institut fÃ¼r Rechts-
und Verfassungsgeschichte, Abteilung fÃ¼r Kelsen-
Forschungen, Reichshofrat-Forschungen und Edition
von Geschichtsquellen zum Ãsterreichischen Recht
(22.1.2014). sowie durch das Projekt âJÃ¼dischesHeiliges
RÃ¶misches Reichâ (JHRR) Projektcluster JÃ¼disches
Heiliges RÃ¶misches Reich (JHRR), UniversitÃ¤t Wien
(22.1.2014). der Wiener UniversitÃ¤t die breit angeleg-
te ErschlieÃungs- und Forschungsarbeit geleistet. Zahl-
reiche namhafte und umfangreiche Drittmittelprojekte
mÃ¼ssen an dieser Stelle ungenannt bleiben.

In welch hohem MaÃe insbesondere die jÃ¤hrliche
Netzwerk-Tagung die genannten Herausforderungen an-
geht, die aktuellen Resultate aus allen drei Bereichen be-
handelt und konsequent diskutiert, dokumentieren die
nachfolgend zusammengefassten VortragsbeitrÃ¤ge.

Die historische Entwicklung und der Entstehungs-
prozess des kÃ¶niglichen Kammergerichts (KKG) des 15.
Jahrhunderts ist in ihrer Erforschung bislang auf zwei
Modernisierungs- und BÃ¼rokratisierungsschÃ¼be in
den 1460er- und 1470er-Jahren fokussiert gewesen. DA-
NIEL LUGER (Wien) brachte erste Belege aus seinem
Editionsprojekt einer kÃ¼rzlich aufgefundenen Hand-
schrift der kammergerichtlichen TÃ¤tigkeit der Jahre
1442â1451. Der von dem humanistisch geprÃ¤gten Kam-
mergerichtsschreiber Michael von Pfullendorf in pro-
tokollartiger Form kompilierte Kodex wird nach sei-
ner Edition Einblick in Ã¼ber 300 Gerichtssitzungen im
frÃ¼hen Entwicklungsstadium des KKG bieten und ei-
ne Neubewertung gestatten. Dass mit der aufgefunden
Handschrift noch einmal ein andersartiger Quellentyp
im Vergleich zu den Urteils- und ProtokollbÃ¼chern vor-
liegt, unterstrich Bernhard Diestelkamp.

Einen VorstoÃ, in die HÃ¶chstgerichtsbarkeit auch
Befunde aus den Untersuchungen geistlicher Gerichts-
barkeit einflieÃen zu lassen, unternahmen MIRIAM
HAHN und DUANE HENDERSON (beide MÃ¼nchen),
die das von Claudia MÃ¤rtl geleitete DFG-Projekt zu
Eheprozessen am Offizialatsgericht des Bistums Frei-
sing DFG-Projekts “Eheprozesse vor dem Freisinger Of-
fizialat im spÃ¤ten Mittelalter”, Ludwigs-Maximilians-
UniversitÃ¤t MÃ¼nchen (22.1.2014). vorstellten. Auf der
Grundlage der reichhaltigenÃberlieferung der Protokoll-
bÃ¼cher dieses Gerichts konnte quantitativ nachgewie-
sen werden, dass der Status einer strittigen Ehe als ty-
pischer Verhandlungsgegenstand dominierte. Zudem sei
der bearbeitete Quellenbestand auch fÃ¼r Forschungen
zur weltlichen Gerichtsbarkeit relevant, da zahlreiche
EinzelfÃ¤lle sich gerade aus Verweisen an das Freisin-
ger Offizialat ergeben haben â eine Sichtweise, die fÃ¼r
das Interagieren der einzelnen HÃ¶chstgerichte spricht.
Ziel des Projektes ist auch der Aufbau einer webbasierten
Datenbank.

Das Zusammenwirken zweier HÃ¶chstgerichte be-
trachtete von einem rechtsnormativen Standpunkt UL-
RIKE SCHILLINGER (Frankfurt am Main) in ihrem Bei-
trag zur Neuordnung des Rottweiler Hofgerichtes im Jah-
re 1572. So habe sich in Rottweil die Entwicklung des
Prozess- und Verfahrensrechts zwar am RKG orientiert,
jedoch wirkte deutlich weniger die Kammergerichtsord-
nung von 1555 fÃ¼r diese Neuordnung konstitutiv, son-
dern schon im frÃ¼hen 16. Jahrhundert habe eine auf
die Rechtspraxis beschrÃ¤nkte Umbildung hin zu den
1572 dargelegten Verfahrensformen stattgefunden. Die
Kombination von rechtspraktischer und rechtsnormati-
ver Sicht auf ein HÃ¶chstgericht erscheint inzwischen
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als tradierte Arbeitsfolie in den meisten neueren recht-
historischen Arbeiten; gleichwohl fÃ¤llt sie fÃ¼r das
Rottweiler Gericht schwer, dessen Aktenmehrheitlich im
19. Jahrhundert kassiert wurden.

Einen Einblick in die Rhetorik und Prozessstrategie
der Parteien eines konkreten Verfahrens am RKG um die
Mitte des 17. Jahrhunderts gab dann ANNEMIEKE RO-
MEIN (Rotterdam) anhand des Konfliktes zwischen dem
Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel und den hiesigen
LandstÃ¤nden.Mit Hilfe einer als Vaterland-Rhetorik de-
finierten begrifflichen Kategorisierung konnte nachge-
wiesen werden, dass nicht nur der Landesherr, sondern
auch die stÃ¤ndischenHerrschaftstrÃ¤ger auf diesesMo-
tiv zurÃ¼ckgriffen, um eigenes Handeln zu rechtfertigen,
die Gegenseite zu delegitimieren oder gar Gehorsams-
pflichten in Frage zu stellen. Durchaus vergleichbar, wie
Thomas Simon ausfÃ¼hrte, sei der in den Gerichtsakten
fassbare Argumentationsstil mit den fÃ¼r das absolutis-
tische Zeitalter charakteristisch werdenden Mitteln zur
Herrschaftswahrnehmung und -durchsetzung.

Der Frage der Justiznutzung im 18. Jahrhundert ging
CARLO STEINER (Bern) anhand des groÃen und klei-
nen Berner Rats als eidgenÃ¶ssischem HÃ¶chstgericht
nach. Auf der Grundlage einer quantitativen Analyse
der Gerichtspraxis konnte gezeigt werden, dass die zi-
vilrechtlichen Streitsachen vor den Berner RÃ¤ten suk-
zessive anstieg, sich aber schwerpunktmÃ¤Ãige Krisen
mit erhÃ¶htem Konfliktaufkommen identifizieren las-
sen. Diese seien gerade sozio-Ã¶konomisch einzuordnen
und zu interpretieren und haben als Abbild der unmit-
telbaren ZeitverhÃ¤ltnisse fungiert. Auch wenn die Ver-
knÃ¼pfung zwischen Justiznutzung und Gesellschafts-
zustand sehr differenziert und kritisch vorgenommen
werden sollte, so stÃ¶Ãt dieser Ansatz doch ein breites
sozialhistorisches Forschungsfeld auf dem Fundament
rechtshistorischer Quellen auf.

Eine andere Perspektive auf das PhÃ¤nomen der neu-
zeitlichen Justiznutzung zeigte STEFANANDREAS STO-
DOLKOWITZ (LÃ¼neburg) anhand des in seinem ab-
geschlossenen Dissertationsprojekt verarbeiteten Quel-
lenmaterials zu den Verfahren am Oberappellationsge-
richt Celle auf. Zwischen 1747 und 1816 habe es kon-
krete MaÃnahmen gegeben, eine Verfahrensbeschleu-
nigung an dem chronisch Ã¼berlasteten Gericht her-
beizufÃ¼hren; insbesondere seien das Appellationsver-
fahren verknappt und Entscheidungen auÃerhalb des
fÃ¶rmlichen Prozesses ermÃ¶glicht worden. Richtig ist
die Proposition des Referenten, dass Appellationsgerich-
te in ihrer TÃ¤tigkeit nicht losgelÃ¶st von den verschie-

denen nachgeordneten Instanzen zu beurteilen sind. Die-
ser Zugang dÃ¼rfte auch fÃ¼r RKG und RHR noch neue
Erkenntnisse versprechen.

Eine Verbindung zwischen Reichs- und
MÃ¼nzgeschichte unternahm FABIAN SCHULZE
(Augsburg) mit der Vorstellung seines Dissertations-
projektes, welches sich auch mit den vor allem von
den Reichskreisen getragenen MaÃnahmen zur Be-
kÃ¤mpfung der MÃ¼nzverschlechterung und des
MÃ¼nzfrevels in der Zeit des DreiÃigjÃ¤hrigen Krieges
beschÃ¤ftigt. Unter RÃ¼ckgriff auf das in einigen Reichs-
teilen bereits im spÃ¤ten 16. Jahrhundert vorhandene In-
strument der Probationstage habe vorderst HerzogMaxi-
milian von Bayern 1622/23 eine MÃ¼nzreform initiiert,
die auch in denWirren des Krieges nachhaltig eine Reihe
von folgendenMÃ¼nzprobationstagen grundgelegt habe
und von âSchauprozessenâ gegen die FalschmÃ¼nzerei
begleitet gewesen sei. In welchem MaÃe auch der RHR
mit dem Delikt des MÃ¼nzfrevels befasst war, sei jedoch
in den nÃ¤chsten Jahren noch zu prÃ¼fen, wie Bernd
Schildt in seinem Kommentar perspektivisch darlegte.

Die Interdependenzen zwischen kriegerischen Kon-
flikten und der TÃ¤tigkeit des RKG thematisierte RO-
BERT RIEMER (Greifswald). Am Beispiel des Verfahrens-
aufkommens der BÃ¼rger der Reichsstadt Frankfurt am
RKG konnte die Gerichtsnutzung mit dem Schmalkal-
dischen oder SiebenjÃ¤hrigen Krieg korreliert werden.
Ferner seien es StreitfÃ¤lle um Munition oder kurzfristi-
ge Kriegsabgaben, aus denen sich eine zeitlich leicht re-
tardierte Anrufung des RKG ergeben habe. Auch spiegeln
sich Krisenzeiten wie die Vertreibung des RKG aus Spey-
er 1689 in den Prozesszahlen und somit in der gerichtli-
chen TÃ¤tigkeit wider. Einen weiteren Beitrag mag die
Frage nach der RÃ¼ckwirkung der GerichtstÃ¤tigkeit
auf die LÃ¶sung und BewÃ¤ltigung der Streitsachen â
im Einzelfall wie in den exemplarisch gewÃ¤hlten GroÃ-
konflikten â einbringen.

Das im Rahmen des Teilprojektes âUntertanen vor
Gerichtâ innerhalb des LOEWE (Landes-Offensive zur
Entwicklung Wissenschaftlich-Ã¶konomischer Exzel-
lenz, Hessen)-Schwerpunktes âGerichtliche und auÃer-
gerichtliche KonfliktlÃ¶sungâ LOEWE-Schwerpunkt
âAuÃergerichtliche und gerichtliche KonfliktlÃ¶sungâ,
Frankfurt am Main (22.1.2014). verankerte For-
schungsvorhaben von STEFAN XENAKIS (Frankfurt am
Main/Wetzlar) erarbeitet mit Hilfe einer breit angeleg-
ten Literaturauswertung eine kommentierte Bibliogra-
phie und einen Ãberblick zu Untertanenprozessen im
Alten Reich. Die Konfliktanalyse des Ã¤uÃerst umfang-
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reichen und disparaten Materials erfolgt dabei entlang
eines selbstentwickelten Rasters zur Identifikation sinn-
hafter Wendungen im Verlauf eines Konflikts. Solche
âWendepunkteâ seien beispielsweise durch Delegation,
Selbsthilfe oder dem Entscheiden oder bewussten Of-
fenlassen von Konflikten markiert. Diese MaÃgrÃ¶Ãen
erscheinen dabei durchaus als praktikabler Zugriff, die
Analyse von Konflikten zunÃ¤chst einmal Ã¼ber den
prozessbezogen-gerichtlichen Bereich hinaus auszudeh-
nen.

Dass Untertanensupplikationen eine groÃe Wirkung
auf die obrigkeitsorientierten Herrschaftsstrukturen der
FrÃ¼hen Neuzeit besaÃen und einen substantiellen An-
teil der Verfahren am RHR betrafen, dokumentierte die
Projektvorstellung von ULRICH HAUSMANN (Eichs-
tÃ¤tt, auch in Vertretung seines KollegenThomas Schrei-
ber (Graz)). So belegen erste Ergebnisse auch die Rol-
le der Supplikation als Kommunikationsinstrument an
der Schnittstelle von gerichtlicher TÃ¤tigkeit des RHR
und des RKG, wenn Parteien beispielsweise um Ver-
fahrensbeendigung baten, um den Streit vor dem an-
deren Gericht fortzufÃ¼hren. Zielsetzung dieses von
Gabriele Haug-Moritz und Sabine Ullmann geleiteten
DFG/FWF-Projektes DFG/FWF-Projekt, Untertanensup-
pliken am Reichshofrat in der Regierungszeit Kaiser Ru-
dolfs II. (1576â1612) (22.1.2014). mit dem Fokus auf die
Regentschaft Kaiser Rudolfs II. ist ebenfalls der Aufbau
einer multirelationalen Datenbank der Ã¼berlieferten
Untertanensuppliken.

Die groÃe Bedeutung informeller Normen und Netz-
werke im Umfeld von gerichtlichen KonfliktaustrÃ¤gen
unterstrich THOMAS DORFNER (MÃ¼nster) mit sei-
nem Beitrag zu den Empfehlungsschreiben am RHR
im spÃ¤ten 17. und frÃ¼hen 18. Jahrhundert. Die Ver-
mittlung von Agenten fÃ¼r die Streitparteien durch
die Mitglieder des RHR stand dabei im Spannungsver-
hÃ¤ltnis von Patronage und kodifizierten Rechtsnormen
â schlieÃlich seien mit ihr oft Gegenleistungen verbun-
den gewesen. Das Spektrum dieser Textgattung reiche
von allgemeiner FÃ¼rsprache bis hin zu verfahrensbe-
zogenen und nachdrÃ¼cklichen Empfehlungen, deren
Missachtung den Parteien Nachteile im Verfahren ein-
bringen konnte. Exemplarisch wird damit vorgefÃ¼hrt,
dass die Fokussierung auf die rechtsnormativen Quellen
historische PhÃ¤nomene oft nur unzureichend oder gar
nicht zu erklÃ¤ren vermag.

Nahezu eine ganze Epoche lang waren RKG und
RHR mit dem Streit um das Erbe der Grafen von
Manderscheid-Schleiden â von 1593 bis zum Ende des

Alten Reiches â befasst, ohne eine endgÃ¼ltige Beile-
gung herbeifÃ¼hren zu kÃ¶nnen. In seinem Disserta-
tionsprojekt untersucht DETLEF BERGHORN (Hanno-
ver) den Konfliktverlauf primÃ¤r unter genealogischen
Gesichtspunkten wie der stetigen Formung und Wand-
lung des Verwandtschaftsnetzwerkes innerhalb des Erb-
streits. Der Werkstattbericht skizzierte, dass insbeson-
dere dieses Fallbeispiel prÃ¤destiniert erscheint, zu zei-
gen, in welchem MaÃe die sukzessive sich wandeln-
den ZeitverhÃ¤ltnisse immerwieder neumit Verfahrens-
formen und Parteientscheidungen in gegenseitige Ab-
hÃ¤ngigkeit traten. Nicht zuletzt berÃ¼hrten die ge-
wÃ¤hlten Forschungsfragen auch das Interagieren der
beteiligten HÃ¶chstgerichte.

Ebenfalls einen konkreten Einzelfall behandel-
te THOMAS RUPPENSTEIN (Bamberg) bei der
PrÃ¤sentation seines Dissertationsprojektes zum Kon-
flikt des Bamberger FÃ¼rstbischofs mit seinem Domka-
pitel im 18. Jahrhundert. Die seit 1738 am RKG zwischen
den Parteien gefÃ¼hrten Prozesse, die der Bischof habe
zunÃ¤chst an seinem Hofgericht fÃ¼hren wollen, seien
ohne Urteil im Jahre 1743 in einen Vergleich gemÃ¼ndet.
Im BemÃ¼hen um eine kaiserliche BestÃ¤tigung sei das
Verfahren dann an den RHR verlagert worden. In ihrem
Kommentar betonte Anette Baumann das gleichgerich-
tete Agieren von RKG und RHR, die zunÃ¤chst, jedes
fÃ¼r sich genommen, Funktionen innerhalb des lokalen
Verfassungskonfliktes wahrnahmen, letztendlich aber
durchaus gemeinsam die KonfliktlÃ¶sung bewirkt ha-
ben.

Die Forschung zu den HÃ¶chstgerichten wird so-
mit kÃ¼nftig wahrscheinlich weniger von der Ã¤lteren
Vorstellung der miteinander konkurrierenden Gerichte
ausgehen, sondern eher ihr Zusammenwirken innerhalb
eines Konfliktverlaufs in den Blick nehmen mÃ¼ssen.
Wenn Ellen Franke einleitend fÃ¼r RKG und RHR von
einem âDoppelangebotâ fÃ¼r die Streitparteien ausging,
so spricht vieles dafÃ¼r, diese Sichtweise noch zu er-
weitern und ebenso die Ã¼brigen HÃ¶chstgerichte zu-
nÃ¤chst einmal als gleichberechtigt einzubeziehen. Die
liebgewonnene Vorstellung von formalrechtlichen Zu-
stÃ¤ndigkeiten mag den realen VerhÃ¤ltnissen nur be-
dingt Rechnung tragen â eher versprechen sozialge-
schichtliche ForschungsansÃ¤tze in dieser Frage neue
Erkenntnisse. Die Untersuchung von Justiznutzung fun-
giert dabei als Scharnier, rechtshistorische und juristi-
sche Perspektiven vollends zu integrieren.

KonferenzÃ¼bersicht:

BegrÃ¼Ãung und ErÃ¶ffnung
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Alexander Denzler (EichstÃ¤tt), Ellen Franke (Wien),
Britta Schneider (Bamberg/WÃ¼rzburg)

Sektion 1 â KÃ¶nig und Kirche
Moderation: Alexander Denzler (EichstÃ¤tt)

Kommentar: Bernhard Diestelkamp (Kronberg)

Daniel Luger (Wien): Das kÃ¶nigliche Gerichts-
buch (1442â1451) â eine bislang unbeachtete Quelle zur
Reichsgerichtsbarkeit im 15. Jahrhundert

Miriam Hahn/Duane Henderson (MÃ¼nchen): DFG-
Projekt âEheprozesse vor dem Freisinger Offizialat im
spÃ¤ten Mittelalterâ

Ulrike Schillinger (Frankfurt am Main): Die Neuord-
nung des Prozesses am Hofgericht Rottweil

Sektion 2 â Reich und RÃ¤nder: Gerichtspraxis inner-
und auÃerhalb des Reiches

Moderation: Avraham Siluk (Marburg)

Kommentar: Thomas Simon (Wien)

Annemieke Romein (Rotterdam): Fatherland rhetoric
in lawsuits. Hesse-Cassel and the Reichskammergericht
(1646â1655)

Carlo Steiner (Bern): Zivilrechtspraxis im 18. Jahr-
hundert: HÃ¶chstrichterliche Prozesse vor den Berner
RÃ¤ten

Stefan Andreas Stodolkowitz (LÃ¼neburg): Der Zi-
vilprozess des Oberappellationsgerichts Celle am Ende
des Alten Reiches â Bilanz und Perspektiven

Sektion 3 â Kriege und Krisen
Moderation: Stephan Wendehorst (Wien/GieÃen)

Kommentar: Bernd Schildt (Bochum)

Fabian Schulze (Augsburg): Die oberdeutschen
Reichskreise in der Kipper- und Wipperzeit. Zur Be-

kÃ¤mpfung einer WÃ¤hrungskrise durch Reichskreise
und oberste Reichsgerichte 1618â1629

Robert Riemer (Greifswald): Wechselwirkungen zwi-
schen kriegerischen Konflikten und der TÃ¤tigkeit des
Reichskammergerichts

Sektion 4 â Untertanen und Agenten
Moderation: Ellen Franke (Wien)

Kommentar: Sabine Ullmann (EichstÃ¤tt)

Stefan Xenakis (Frankfurt am Main/Wetzlar): Unter-
tanen vor Gerichte â Gerichtsnutzung und ihre Alterna-
tiven durch Untertanen in der Vormoderne

Ulrich Hausmann (EichstÃ¤tt)/Thomas Schreiber
(Graz): âUntertanensuppliken am Reichshofrat in der
Regierungszeit Kaiser Rudolfs II. (1576â1612)â â ein
DFG/FWF-Forschungsprojekt

Thomas Dorfner (MÃ¼nster): Empfehlungen, die
man nicht ablehnen kann? Patronage und Empfehlungs-
schreiben am Reichshofrat (1658â1740)

Sektion 5 â Adel und Klerus
Moderation: Britta Schneider (Bamberg/WÃ¼rzburg)

Kommentar: Anette Baumann (GieÃen/Wetzlar)

Detlef Berghorn (Hannover): Verwandtschaft als
Streitzusammenhang â Verwandtschaft als Politik: Der
Konflikt um das Erbe der Grafen von Manderscheid-
Schleiden (1593â1830)

Thomas Ruppenstein (Bamberg): Wenn Haupt und
Glieder sich trennen â FÃ¼rstbischof und Domkapitel
von Bamberg vor Reichskammergericht und Reichshof-
rat im 18. Jahrhundert

Abschlussdiskussion
Moderation: Alexander Denzler (EichstÃ¤tt), Ellen

Franke (Wien), Britta Schneider (Bamberg/WÃ¼rzburg),
Stephan Wendehorst (Wien/GieÃen)
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